
Niederschrift
über die Verpflichtung einer beim Notar beschäftigten Person

Der unterzeichnende Notar

mit Amtssitz in

hat am

Herrn/Frau
gern. § 26 BNotO über dessen/deren Pflichten belehrt und gern. § I des Verpflichtungsgesetzes

förmlich verpflichtet. Darüber wurde die folgende Niederschrift aufgenommen:

Der/Die Beschäftigte wurde von mir, dem Notar, auf die gewissenhafte Erfüllung seiner/ihrer Oblie-

genheiten verpflichtet.

Der/Die Beschäftigte wurde besonders auf die Bestimmung des § 14 Abs. 4 BNotO hingewiesen.

Ihm/Ihr wurde untersagt, Darlehen sowie Grundstücksgeschäfte zu vermitteln oder im Zusammen-

hang mit einer Amtshandlung des Notars eine Bürgschaft oder sonstige Gewährleistung für einen

Beteiligten zu übernehmen.

-Besonders wurde auch auf die Verpflichtung zur Wahrung des Amtsgeheimnisses nach § 18 BNotO

hingewiesen und darauf, daß auch jede bei einem Notar beschäftigte Person über alles zur Ver-

schwiegenheit verpflichtet ist, was ihr im Rahmen der Ausübung der Tätigkeit beim Notar bekannt

geworden ist. Auf die strafrechtlichen Folgen der Ver-letzung der Pflichten wurde hingewiesen.

Dem/Der Beschäftigten wurde sodann der Inhalt der folgenden Strafvorschriften des Strafgesetzbu-

ches bekanntgegeben:

§ 133 Abs. 1,3 -Verwahrungsbruch
§ 201 -Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes

§ 203 -Verletzung von Privatgeheimnissen

§ 204 -Verwertung fremder Geheimnisse

§§ 331 Abs. 1,332 -Vorteilsannahme und Bestechlichkeit

§ 353 b Abs. 1-3 -Verletzung des Dienstgeheimnisses

§ 355 -Verletzung des Steuergeheimnisses

§ 358 -Nebenfolgen.

.Dem/Der Beschäftigten ist bekannt, daß die Strafvorschriften für ihn/sie gelten. Ihm/Ihr ist ferner

bekannt, daß die Strafvorschriften, sofern ihre Anwendung eine förmliche Verpflichtung voraussetzt,

auf grund der heutigen Verpflichtung fur ihn/sie gelten.

Der/Die Beschäftigte erklärte, von dem Inhalt der vorgenannten Bestimmungen der Bundesnota-

rordnung und des Strafgesetzbuches Kenntnis erhalten zu haben.

Der Notar hat ihn/sie durch Handschlag zur Wahrung des Amtsgeheimnisses und zur gewissenhaften

ErfuIlung aller anderen Obliegenheiten verpflichtet.

Für den Fall eines einheitlichen Beschäftigungsverhältnisses zu mehl:eren Notaren:
Der Notar wies den/die Beschäftigte(n} darauf hin, daß es bei einem einheitlichen Beschäftigungs-
verhältnis zu mehreren Notaren gem. § 26 Satz 3 BNotO genügt, wenn einer von ihnen die Ver-

pflichtung vornimmt.

Er/Sie unterzeichnete dieses Protokoll zum Zeichen der Genehmigung und bestätigte den Empfang

einer Abschrift dieser Niederschrift.

(Unterschrift des Notars) (Unterschrift des/der Verpflichteten)



§ 133. Verwahrungsbruch (I) Wer SchriftstOcke oder andere bewegli- § 332.' Bestechlichkeit. (I) 'Ein Amtsträger oder ein filr den öffentlichen
che Sachen. die sich in dienstlicher Verwahrung befinden oder ihm oder Dienst besonders Verpflichteter, der einen Vorteil filr sich oder einen
einem anderen dienstlich in Verwahrung gegeben worden sind, zerstört, Dritten als Gegenleistung dafür fordert. sich versprechen läßt oder an-
beschädiot, unbrauchbar macht oder der dienstlichen Verfügung entzieht, nimmt, daß er eine Diensthandlung vorgenommen hat oder künftig vor-
wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. nehme und dadurch seine Dienstpflichten verletzt hat oder verletzen wür:'

(3) Wer die Tat an einer Sache begeht, die ihm als Amtsträger oder de, wird mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu filnf JaIlren be-
für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteten anvertraut worden straft. 'In minder schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu drei
oder zugänglich geworden ist, wird mit Freiheitsstrafe bis zu filnf JaIlren JaIlren oder Geldstrafe. 'Der Versuch ist strafbar.
oder mit Geldstrafe bestraft. (3) Falls der Täter den Vorteil als Gegenleistung filr eine künftige

Handlung fordert, sich versprechen läßt oder annimmt, so sind die Absät-
§ 201.' Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes. (I) Mit Freiheits- ze I und 2 schon dann anzuwenden, wenn er sich dem anderen gegenüber
strafe bis zu drei JaIlren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer unbefugt bereit gezeigt hat,
I. das nichtöffentlich gesprochene Wort eines anderen auf einen I. bei der Handlung seine Pflichten zu verletzen oder,

Tonträger aufnimmt oder 2. soweit die Handlung in seinem Ermessen steht, sich bei AusObung
2. eine so hergestellte Aufnallme gebraucht oder einem Dritten zu- des Ermessens durch den Vorteil beeinflussen zu lassen.

gänglich macht.
(2)' Ebenso wird bestraft, wer unbefugt § 353b. Verletzung des Dienstgeheimnisses und einer besonderen Ge-

I. das nicht zu seiner Kenntnis bestimmte nichtöffentlich gesprochene heimhaltungspßicht (I) 'Wer ein Geheimnis, das ihm als
Wort eines anderen mit einem Abhörgerät abhört oder 2. filr den öffentlichen Dienst besonders Verpßichteten oder

2. das nach Absatz I Nr. I aufgenommene oder nach Absatz 2 Nr. I anvertraut worden oder sonst bekanntgeworden ist, unbefugt offenbart
abgehörte nichtöffentlich gesprochene Wort eines anderen im Wort- und dadurch wichtige öffentliche Interessen gefllhrdet, wird mit Freiheits-
laut oder seinem wesentlichen Inhalt nach öffentlich mitteilt. strafe bis zu filnf JaIlren oder mit Geldstrafe bestraft. 'Hat der Täter durch

'Die Tat nach Satz I Nr. 2 ist nur strafbar, wenn die öffentliche Mittei- die Tat fahrlässig wichtige öffentliche Interessen gefithrdet, so wird er mit
lung geeignet ist, berechtigte Interessen eines anderen zu beeinträchtigen. Freiheitsstrafe bis zu einem JaIlr oder mit Geldstrafe bestraft.
'Sie ist nicht rechtswidrig, wenn die öffentliche Mitteilung zur Wahr- (2) Wer, abgesehen von den Fällen des Absatzes I, unbefugt einen
nehmung überragender öffentlicher Interessen gemacht wird Gegenstand oder eine Nachricht, zu deren Geheimhaltung er

(3) Mit Freiheitsstrafe bis zu filnf JaIlren oder mit Geldstrafe wird 2. von einer anderen amtlichen Stelle unter Hinweis auf die Strafbarkeit
bestraft, wer als Amtsträger oder als filr den öffentlichen Dienst beson- der Verletzung der Geheimhaltungspflicht förmlich verpflichtet wor-
ders Verpflichteter die Vertraulichkeit des Wortes verletzt (Absätze I und den ist,

2). an einen anderen gelangen läßt oder öffentlich bekanntmacht und dadurch-
(4) Der Versuch ist strafbar. wichtige öffentliche Interessen gefahrdet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu ..
(5) 'Die Tonträger und Abhörgeräte, die der Täter oder Teilnehmer drei JaIlren oder mit Geldstrafe bestraft.

verwendet hat, können eingezogen werden. '§ 74 a ist anzuwenden. (3) Der Versuch ist strafbar.

(4) 'Die Tat wird nur mit Ermächtigung verfolgt. 'Die Ermächtigung
§ 203} Verletzung von Privatgeheimnissen. (I) Wer unbefugt ein wird erteilt
fremdes Geheimnis, namentlich ein zum persönlichen Lebensbereich ge- I. von dem Präsidenten des Gesetzgebungsorgans
hörendes Geheimnis oder ein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis, offen- a) in den Fällen des Absatzes I, wenn dem Täter das Geheimnis
bart, das ihm als während seiner Tätigkeit bei einem oder filr ein Gesetzgebungs-
3. Rechtsanwalt, Patentanwalt, Notar, Verteidiger in einem gesetzlich organ des Bundes oder eines Landes bekanntgeworden ist,

geordneten Verfall ren, Wirtschaftsprüfer, vereidigtem Buchprüfer, b) in den Fällen des Absatzes 2 Nr.l;
Steuerberater, Steuerbevollmächtigten oder Organ oder Mitglied 2. von der obersten Bundesbehörde
eines Organs einer Wirtschaftsprüfungs-, Buchprlifungs oder Steu- a) in den Fällen des Absatzes I, wenn dem Täter das Geheimnis

erberatungsgesellschaft, während seiner Tätigkeit sonst bei einer oder filr eine Behörde
(2)' Ebenso wird bestraft, wer unbefugt ein fremdes Geheimnis, na- oder bei einer anderen amtlichen Stelle des Bundes oder filr eine

mentlich ein zum persönlichen Lebensbereich gehörendes Geheimnis solche Stelle bekanntgeworden ist,
oder ein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis, offenbart, das ihm als b) in den Fällen des Absatzes 2 Nr.2, wenn der Täter von einer
2. für den öffentlichen Dienst besonders Verpßichteten, amtlichen Stelle des Bundes verpflichtet worden ist;
anvertraut worden oder sonst bekanntgeworden ist. 'Einem Geheimnis im 3. von der obersten Landesbehörde in allen übrigen Fällen der Absätze
Sinne des Satzes I stehen Einzelangaben ober persönliche oder sachliche I und 2 Nr. 2.
Verhältnisse eines anderen gleich, die filr Aufgaben der öffentlichen
Verwaltung erfaßt worden sind; Satz I ist jedoch nicht anzuwenden, so- § 355. Verletzung des Steuergeheimnisses. (I) Wer unbefugt
weit solche Einzelangaben anderen Behörden oder sonstigen Stellen filr I. Verhältnisse eines anderen, die ihm als Amtsträger
Aufgaben der öffentlichen Verwaltung bekanntgegeben werden und das a) in einem Verwaltungsverfallren oder einem gerichtlichen Ver-
Gesetz dies nicht untersagt. fahren in Steuersachen,

.(3)' De~ in Absatz I G~nann!en s~:hen ihre berufsm~ßig tätigen Ge- b) in einem Strafverfallren we.gen einer Steuerstra~t ~er!n einem.
hilfen und die Personen gleich, die bei Ihnen zur VorbereItung auf den Bußgeldverfallren wegen etner Steuerordnungswldngkelt,
Beruf tätig sind. 'Den in Absatz I und den in Satz 1 Genannten steht nach c) aus anderem Anlaß durch Mitteilung einer Finanzbehörde oder
dem Tod des zur Wahrung des Geheimnisses Verpflichteten ferner gleich, durch die gesetzlich vorgeschriebene Vorlage eines Steuerbe-
wer das Geheimnis von dem Verstorbenen oder aus dessen Nachlaß er- scheids oder einer Bescheinigung ober die bei der Besteuerung
langt hat getroffenen Feststellungen

(4) Die Absätze I bis 3 sind auch anzuwenden, wenn der Täter das bekanntgeworden sind, oder
fremde Geheimnis nach dem Tod des Betroffenen unbefugt offenbart. 2. ein fremdes Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis, das ihm als Amts-

(5) Handelt der Täter gegen Entgelt oder in der Absicht, sich oder ei- träger in einem der in Nummer I genannten Verfallren bekanntge-
nen anderen zu bereichern oder einen anderen zu schädigen, so ist die worden ist,
Strafe Freiheitsstrafe bis zu zwei JaIlren oder Geldstrafe offenbart oder verwertet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei JaIlren oder

mit Geldstrafe bestraft.
§ 204. Verwertung fremder Geheimnisse. (I) Wer unbefugt ein frem- (2) Den Amtsträgem im Sinne des Absatzes 1 stehen gleich
des Geheimnis, namentlich ein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis, zu I. die filr den öffentlichen Dienst besonders Verpßichteten,
dessen Geheimhaltung er nach § 203 verpßichtet ist, verwertet, wird mit (3) 'Die Tat wird nur auf Antrag des Dienstvorgesetzten oder des
Freiheitsstrafe bis zu zwei JaIlren oder mit Geldstrafe bestraft. Verletzten verfolgt. 'Bei Taten amtlich zugezogener Sachverständiger ist

(2) § 203 Abs. 4 gilt entsprechend. der Leiter der Behörde, deren Verfallren betroffen ist, neben dem Ver-

letzten antragsberechtigt.
§ 331} Vorteilsannahme. (I) Ein Amtsträger oder ein für den öffentli-
chen Dienst besonders Verpflichteter, der filr die Dienstausübung einen § 358.' Nebenfolgen. Neben einer Freiheitsstrafe von mindestens sechs
Vorteil filr sich oder einen Dritten fordert, sich versprechen läßt oder an- Monaten wegen einer Straftat nach den §§ 332,335,339,340,343,344,
nimmt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei JaIlren oder mit Geldstrafe be- 345 Abs. I und 3, §§ 348, 352 bis 353b Abs. I, §§ 355 und 357 kann das
straft. Gericht die Fähigkeit, öffentliche Ämter zu bekleiden (§ 45 Abs. 2), ab-

(3) Die Tat ist nicht nach Absatz I strafbar, wenn der Täter einen erkennen.
nicht von ihm geforderten Vorteil sich versprechen läßt oder annimmt
und die zuständige Behörde im Rahmen ihrer Befugnisse entweder die
Annahme vorher genehmigt hat oder der Täter unverzOglich bei ihr An-
zeige erstattet und sie die Annallme genehmigt.


